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Teil B – Textliche Festsetzungen (Auszug aus der Planzeichnung)  

 
4.  Artenschutz (gem. §44 Abs. 1 Nr. 1 - 3 BNatSchG)   

 

4.1  Vermeidungsmaßnahme VM 1 - Bauzeitenregelung:   
Die Baufeldberäumung und die Bautätigkeit sind zur Vermeidung des Verlustes von Nestern und 
Eiern sowie Tötung von Jungvögeln im Zeitraum vom 01.10. bis 28.02. durchzuführen.   
Bauarbeiten sollen nur zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang stattfinden 
(Nachtbauverbot).   
Die Baustellenbeleuchtung ist auf ein Minimum zu reduzieren.   
 

4.2  Vermeidungsmaßnahme VM 2 - Vergrämung:   
Insofern die Bauarbeiten dennoch in die Frühlingsmonate und damit in die Brutperiode fallen 
sollten, ist durch frühzeitige Vergrämungsmaßnahmen (Auspflocken des beanspruchten 
Bereiches für Bautätigkeiten mittels Pflöcken/Pfählen mit Flatterband) sicherzustellen, dass die 
beanspruchten Ackerflächen nicht zur Anlage eines Geleges genutzt werden.   
Bei der Durchführung der Vergrämung von Bodenbrütern ist folgendes zu beachten:   
- 14 Tage vor Baubeginn hat eine Kontrolle der Bereiche um die Zuwegungen sowie die 
Kabeltrassen auf die Anwesenheit von Bodenbrütern zu erfolgen.   
- Vor dem 01. März sind 3 m lange Flatterbänder (rot-weiß, Kunststoff) einseitig an der Oberkante 
von an Pflöcken anzubringen:   

- Die Höhe der Pflöcke muss mindestens 1,20 m über dem Geländeniveau betragen.   
- Als Abstand zwischen den Pfählen sind 15 m einzuhalten   
- Die Maßnahme ist bis 5 m über den Rand der abzusteckenden Flächen auszudehnen.  
- Die Einrichtung der Vergrämungsmaßnahme ist vor Baubeginn erforderlich und muss 
mindestens bis zum Beginn der Erdarbeiten erhalten bleiben. Kommt es zur 
Bauunterbrechung von mehr als 8 Tagen, ist die Vergrämungsmaßnahme erneut 
aufzubauen.   
- Die Maßnahme bedarf der ökologischen Baubegleitung.  

 

4.3  Vermeidungsmaßnahme VM 3 - Ökologische Baubegleitung:   
Um eine Zerstörung der Gelege von Boden- und Gehölzbrütern durch die Bauarbeiten 
auszuschließen (im Falle der Umsetzung von Vergrämungsmaßnahmen, s. oben), ist eine 
ökologische Baubegleitung vorzusehen.   
Die Durchführung der ökologischen Baubegleitung erfolgt im Zeitraum vom 15.02. bis zum 31.08. 
im 10- bis 14-tägigen Rhythmus durch eine fachkundige Person.   
Dabei ist das Umfeld der Zuwegungen und Lagerflächen sowie der Kabeltrassen auf Bodenbrüter 
zu untersuchen. Falls Eingriffe in Gehölze notwendig werden, ist vor Durchführung der 
Maßnahme ebenfalls eine dokumentierte Kontrolle auf das Nichtvorhandensein von Niststätten 
der Gehölzbrüter durchzuführen. Wenn nötig, müssen Festlegungen bzw. Auflagen für den 
weiteren Bauablauf getroffen und Maßnahmen zum Schutz der aufgefundenen Tiere und 
Fortpflanzungsstätten festgelegt werden.   

 

4.4  Vermeidungsmaßnahme VM 4 - Gehölzschnitt:   
Zum Schutz der Vögel vor Verletzungen, Tötung und Störungen während der Brutzeit und vor 
dem Verlust von Nestern, Gelegen und Jungtieren sind ggf. notwendige Schnittmaßnahmen an 
Gehölzen außerhalb der Brutzeit zwischen dem 01. Oktober bis 28. Februar durchzuführen.  

 

4.5  Vermeidungsmaßnahme VM 5 - Kleintierdurchlässigkeit:   
Zur Gewährleistung der Durchgängigkeit der Wanderwege von Fischotter und anderen 
Kleinsäugern sind die Zäune während der Bauzeit und die spätere Umzäunung des Solarparks 
mit einer Bodenfreiheit von 20 cm zu setzen.   
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Verfahrensvermerke (Fortsetzung)  

 
 
8. Die Gemeindevertretung hat die vorgebrachten Stellungnahmen und Anregungen der Öffentlichkeit sowie die 

Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange am     .    .2022 geprüft und die privaten und 
öffentlichen Belange untereinander und gegeneinander abgewogen. Das Ergebnis ist mit Schreiben vom     .    .2022 
mitgeteilt worden.   
 
Beggerow,     .    .2022    Die Bürgermeisterin   
 
 
 
 

9. Der Bebauungsplan, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und den textlichen Festsetzungen (Teil B), wurde von der 
Gemeindevertretung am     .    .2022 als Satzung beschlossen. Die Begründung mit Umweltbericht wurde mit Beschluss der 
Gemeindevertretung vom     .    .2022 gebilligt.   
 
Beggerow,     .    .2022    Die Bürgermeisterin   
 
 
 
 

10. Der katastermäßige Bestand im Geltungsbereich des Bebauungsplanes am     .    .2022 wird als richtig dargestellt 
bescheinigt. Hinsichtlich der lagerichtigen Darstellung der Grenzpunkte gilt der Vorbehalt, dass eine Prüfung nur grob 
erfolgte. Regressansprüche können nicht abgeleitet werden.   
 
Greifswald,     .    .2022    ÖbVI Frank   
 
 
 
 

11. Die Genehmigung der Satzung zum Bebauungsplan wurde am     .    .2022 mit Verfügung der höheren Verwaltungsbehörde 
(AZ:                                ) - mit Nebenbestimmungen, Auflagen und Hinweisen - erteilt.   
 
Beggerow,     .    .2022    Die Bürgermeisterin   
 
 
 
 

12. Die Nebenbestimmungen wurden am     .    .2022 von der Gemeindevertretung durch den Beitrittsbeschluss zum 
Genehmigungsbescheid erfüllt.   
 
Beggerow,     .    .2022    Die Bürgermeisterin   
 
 
 
 

13. Die Satzung zum Bebauungsplan, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und den textlichen Festsetzungen (Teil B), 
wurde am     .    .2022 ausgefertigt.   
 
Beggerow,     .    .2022    Die Bürgermeisterin   
 
 
 
 

14. Nach der ortsüblichen Bekanntmachung der Genehmigung der Satzung an der Bekanntmachungstafel vom      .    .2022 bis 
zum     .    .2022 und auf der Homepage der Gemeinde Beggerow unter www.amt-demmin-land.de/bekanntmachungen 
(Amtliche Bekanntmachung der Gemeinde Beggerow) am     .    .2022 tritt der Bebauungsplan bestehend aus der 
Planzeichnung (Teil A) und den textlichen Festsetzungen (Teil B) mit Ablauf des      .    .2022 in Kraft. In der 
Bekanntmachung ist die Stelle, bei der der Bebauungsplan mit der Begründung auf Dauer während der Dienststunden von 
jedermann eingesehen werden kann und über den Inhalt Auskunft zu erhalten ist bekannt gemacht worden und auf die 
Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung sowie auf die 
Rechtsfolge (§215 Abs. 2 BauGB) und weiter auf Fälligkeit und Erlöschen von Entschädigungsansprüchen (§44 BauGB) 
und auf die Bestimmung des §5 Abs. 5 KV M-V hingewiesen worden.   
 
Beggerow,     .    .2022    Die Bürgermeisterin   
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Verfahrensvermerke (Vorentwurf – 28.10.2022) - Auszug aus der Planzeichnung  

 
 
1. Der Aufstellungsbeschluss der Gemeindevertretung wurden am 07.04.2022 gefasst. Die Bekanntmachung erfolgte 

ortsüblich durch Aushang an der Bekanntmachungstafel vom     .    .2022 bis zum     .    .2022 und auf der Homepage der 
Gemeinde Beggerow unter www.amt-demmin-land.de/bekanntmachungen (Amtliche Bekanntmachung der Gemeinde 
Beggerow) am     .    .2022.   
 
Beggerow,     .    .2022    Die Bürgermeisterin   
 
 
 
 

2. Die für Raumordnung und Landesplanung zuständige Stelle ist gemäß §17 LPIG M-V mit Schreiben vom     .    .2022 
beteiligt worden. Die landesplanerische Stellungnahme erfolgte am     .    .2022.   
 
Beggerow,     .    .2022    Die Bürgermeisterin   
 
 
 
 

3. Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach §3 Abs. 1 Satz 1 BauGB ist durch Auslegung der Vorentwurfsunterlagen 
im Amt Demmin-Land (Goethestr. 43, 17109 Demmin) in der Zeit vom     .    .2022 bis zum     .    .2022 (während folgender 
Zeiten: Mo. bis Fr. von 08:00 bis 12:00 Uhr, Mo. und Do. von 13:00 bis 16:00 Uhr und Di. von 13:00 bis 17:00 Uhr oder nach 
telefonischer Absprache) durchgeführt worden. Es wurde Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung gegeben Die 
Bekanntmachung der öffentlichen Auslegung ist mit dem Hinweis, dass Stellungnahmen während der Auslegungsfrist von 
jedermann schriftlich oder zur Niederschrift vorgebracht werden können, ortsüblich durch Aushang an der 
Bekanntmachungstafel vom     .    .2022 bis zum     .    .2022 und auf der Homepage der Gemeinde Beggerow unter 
www.amt-demmin-land.de/bekanntmachungen (Amtliche Bekanntmachung der Gemeinde Beggerow) am     .    .2022 
bekanntgemacht worden.   
 
Beggerow,     .    .2022    Die Bürgermeisterin   
 
 
 
 

4. Die von der Planung berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach §4 Abs. 1 BauGB sowie 
Nachbargemeinden nach §2 Abs. 2 BauGB sind im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung mit Schreiben vom     .    .2022 zur 
Abgabe einer Äußerung aufgefordert worden.   
 
Beggerow,     .    .2022    Die Bürgermeisterin   
 
 
 
 

5. Die Gemeindevertretung hat am     .    .2022 den Entwurf zum Bebauungsplan mit Begründung gebilligt und zur Auslegung 
bestimmt.   
 
Beggerow,     .    .2022    Die Bürgermeisterin   
 
 
 
 

6. Die von der Planung berührten Behörden, sonstigen Träger öffentlicher Belange und Nachbargemeinden sind mit Schreiben 
vom     .    .2022 nach §4 Abs. 2 BauGB zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert worden.   
 
Beggerow,     .    .2022    Die Bürgermeisterin   
 
 
 
 

7. Der Entwurf zum Bebauungsplan, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und den textlichen Festsetzungen (Teil B) 
sowie der Begründung mit Umweltbericht und die wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen 
hat in der Zeit vom     .    .2022 bis zum     .    .2022 (während folgender Zeiten: Mo. bis Fr. von 08:00 bis 12:00 Uhr, Mo. und 
Do. von 13:00 bis 16:00 Uhr und Di. von 13:00 bis 17:00 Uhr oder nach telefonischer Absprache) nach §3 Abs. 2 i. V. m. 
§4a Abs. 4 BauGB öffentlich im Amt Demmin-Land (Goethestr. 43, 17109 Demmin) ausgelegen. Die öffentliche Auslegung 
ist mit dem Hinweis, dass Stellungnahmen während der Auslegungsfrist von jedermann schriftlich oder zur Niederschrift 
vorgebracht werden können, ortsüblich an der Bekanntmachungstafel vom     .    .2022 bis zum     .    .2022 und auf der 
Homepage der Gemeinde Beggerow unter www.amt-demmin-land.de/bekanntmachungen (Amtliche Bekanntmachung der 
Gemeinde Beggerow) am     .    .2022 bekannt gemacht worden.  
 
Beggerow,     .    .2022    Die Bürgermeisterin   
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Teil B – Textliche Festsetzungen (Auszug aus der Planzeichnung)  

 

3.  Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft  
(gem. §9 Abs. 1 Nr. 20 u. 25 und Abs. 6 BauGB)   
 

3.1  Ausgleichsmaßnahme 1 (M1) - Anlage einer Feldhecke mit vorgelagertem Krautsaum:   
Anlage eines Gehölzstreifens, bestehend aus drei Teilflächen (Breite 7 m) mit standortgerechten 
Sträuchern und Kleinbäumen entlang der östlichen Baugrenze zur Vermeidung von 
Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes. Für alle Neupflanzungen sind standortgerechte 
Pflanzen zu verwenden, die aus nachgewiesener regionaler Herkunft (mit Zertifikat) stammen. 
Alle Pflanzungen sind durch Einzäunung vor Wildverbiss zu schützen. Die Sträucher sind im 
Verband von 1,0 m x 1,5 m dreireihig anzupflanzen. Der Abstand zwischen den Reihen beträgt 
1,5 m. Zusätzlich ist beidseitig ein Krautsaum von 2 m Abstand gemessen vom Stammfuß 
anzulegen. Großkronige Bäume sind als Überhälter in einem Abstand von 15 - 20 m zu pflanzen. 
Pflegerückschnitte sind in einem zeitlichen Abstand von 10 - 15 Jahren zulässig. Um den 
Sichtschutz zu gewährleisten, dürfen die Rückschnitte nicht mehr als 1/3 der Gehölze umfassen. 
Der Krautsaum ist einmal jährlich im Herbst zu mähen, das Mähgut ist zu entfernen.   

 

3.2  Ausgleichsmaßnahme 2 (M2) - Anlage von extensiv genutztem Grünland entlang der naturnahen 
Feldhecke außerhalb der Baugrenze:   
Anlage von extensiv genutztem Grünland westlich bzw. südwestlich auf Teilflächen, außerhalb 
der Baugrenze. Es ist Saatgut regionaler Herkunft mit standortgerechten Gräsern und Kräutern 
zu verwenden. Die Flächen sind einmal jährlich im Herbst zu mähen, das Mähgut ist zu 
entfernen. Pflanzenschutzmittel und Mineraldünger sind nicht zulässig.   

 

3.3  Ausgleichsmaßnahme 3 (M3) - Erhalt geschützter Biotope mit Pufferzone und Anlage einer 
Pufferzone um die geschützten Biotope:   
Abstandseinhaltung von 8 m zu den geschützten Feldgehölzen sowie Söllen auf der Ackerfläche, 
gemessen ab der jeweiligen Saumkante. Diese Randstreifen sind als extensiv genutztes 
Grünland zu erhalten. Es ist Saatgut regionaler Herkunft mit standortgerechten Gräsern und 
Kräutern zu verwenden. Die Flächen sind einmal jährlich im Herbst zu mähen, das Mähgut ist zu 
entfernen. Möglich ist auch die extensive Beweidung. Pflanzenschutzmittel und Mineraldünger 
sind nicht zulässig.   

 

3.4  Ausgleichsmaßnahme 4 (M4) - Anlage von extensiv genutztem Grünland Anlage von extensivem 
genutztem Grünland auf ungenutzten Randbereichen der bisher intensiv genutzten Ackerfläche 
außerhalb der Baugrenze:   
Es ist Saatgut regionaler Herkunft mit standortgerechten Gräsern und Kräutern zu verwenden. 
Die Flächen sind einmal jährlich im Herbst zu mähen, das Mähgut ist zu entfernen. Möglich ist 
auch die extensive Beweidung. Pflanzenschutzmittel und Mineraldünger sind nicht zulässig.  
 

3.5  Kompensationsmindernde Maßnahme 1 (KM1) - Anlage von extensivem Grünland unter den 
Solarmodulen und auf ungenutzten Randbereichen der bisher intensiv genutzten Ackerfläche, 
innerhalb des Sondergebietes:   
Für die Aussaat ist Saatgut regionaler Herkunft mit standortgerechten Gräsern und Kräutern zu 
verwenden. Der Anteil von Kräutern muss mindestens 25 Gewichts-Prozent des Saatgutes 
betragen. Pflanzenschutzmittel und Dünger sind nicht zulässig. Diese Flächen dürfen maximal 
zweimal jährlich gemäht werden; frühester Mahdtermin 01. Juli. Das Mähgut ist zu entfernen.  

 

3.6  Das natürliche Bodenrelief ist zu erhalten, Geländeabträge und -auffüllungen sind zu vermeiden. 
Wird Oberboden zur Anlage von Flächen oder Anlagenteilen abgeschoben, so ist er fachgerecht 
zu sichern und einer sinnvollen Verwendung zuzuführen.   
 

3.7  Es sind wasser- und luftdurchlässige Bodenbeläge (Teilversiegelung) für die Wege- und 
Standflächen zu verwenden.   
 

3.8  Ausgleichsmaßnahme - Ökokonto:   
Ein Kompensationsdefizit wird durch ein Ökokonto ausgeglichen.   
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Teil B – Textliche Festsetzungen (Auszug aus der Planzeichnung)  

 
4.6  Vermeidungsmaßnahme VM 6 - Amphibien-/Reptilienschutz:   

Anfang September sowie vor Beginn der örtlichen Frühjahrswanderungen ab Mitte Februar ist der 
Bau- und Arbeitsbereich entlang der südlichen (nördlich von Lindenhof) und der südöstlichen 
(parallel des Wirtschaftsweges bis zum Fichtenbestand) Grenze des Vorhabenstandortes mit 
Amphibienschutzzäunen zu sichern. Ein weiterer ist im Westen des Vorhabenstandortes, um das 
Feldgehölz mit Lesesteingürtel in einem Abstand von 5 m zu diesem Gürtel aufzustellen. Dadurch 
soll vermieden werden, dass sich die Tiere in diesem Bereich für den Winter eingraben können.  
Die Höhe des Schutzzaunes beträgt mindestens 40 cm. Das Zaunmaterial wird ca. 10 cm tief 
eingegraben. Der Zaun ist so zu beschaffen, dass er nicht überklettert werden kann. Auf der 
Innenseite des Zauns werden im Abstand von 10 m bodenbündig Fanggefäße eingegraben. 
Dieser Bereich ist an mindestens 3 hintereinander liegenden Tagen unmittelbar nach Errichtung 
des Zaunes mindestens 2x täglich, morgens und abends, auf Amphibien zu kontrollieren. Die 
gefundenen Tiere sind abzusammeln und in grabbare Böden im Umkreis von 500 m umzusetzen.  
Der Zaun ist bis zum Ende der Bauarbeiten vorzuhalten und einmal wöchentlich zu kontrollieren.  
Tiefe Baugruben oder Kabelgräben ohne Rampe, die über Nacht aufbleiben, sind am nächsten 
Morgen durch das Baupersonal zu kontrollieren oder mit Fangeimer und Schutzdach so zu 
sichern, dass Tiere nicht hineinfallen können. Gefundene Tiere sind freizulassen.   
Der Amphibienschutzzaun sowie die Ausstiegshilfen an Gruben und Gräben sind im Rahmen der 
ökologischen Baubegleitung zu kontrollieren.   

 
5.  Maßnahmen zum Immissionsschutz (gem. §50 BImSchG)   

 

5.1  Es darf zu keiner erheblichen Beeinträchtigung der Umgebung durch Blendwirkung der 
Solarmodule kommen.   
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Teil B – Textliche Festsetzungen (Auszug aus der Planzeichnung)  

 
1.  Art der baulichen Nutzung (gem. §9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)  
 

1.1  Gemäß §9 Abs. 1 BauGB in Verbindung mit §11 Abs. 2 Satz 1 BauNVO dient das Baugebiet als 
Sonstiges Sondergebiet „Freiflächen-Photovoltaik“ der Unterbringung von Anlagen zur Nutzung 
der Sonnenenergie sowie der zugehörigen technischen Vorkehrungen und Einrichtungen für den 
Aufbau, die Wartung und den Betrieb der Anlagen.   
 

1.2  Gemäß §11 Abs. 2 BauNVO wird festgesetzt, dass im Sonstigen Sondergebiet „Freiflächen-
Photovoltaik“ allgemein zulässig sind:   
1.  Photovoltaik-Module einschließlich ihrer Befestigung auf und im Erdboden;   
2.  technische Einrichtungen und Anlagen zum Betrieb der Photovoltaik-Anlagen;   
3.  Anlagen zur netzgebundenen oder netzunabhängigen Speicherung von elektrischer Energie;  
4.  die für die Erschließung und Wartung des Gebietes erforderlichen Wege;   
5.  Einrichtungen und Anlagen für Wartung, Instandhaltung, Sicherheitsüberwachung und Pflege 
 der Photovoltaik-Freiflächenanlage;   
6.  Einfriedungen durch Zaunanlagen mit Toren.   
 

2.  Maß der baulichen Nutzung (gem. §9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)   
 

2.1  Maßgebend für die Ermittlung der zulässigen Grundfläche ist gemäß §19 Abs. 3 BauNVO die 
Fläche des Geltungsbereiches. Eine Überschreitung der zulässigen Grundflächenzahl gemäß 
§19 Abs. 4 BauNVO ist nicht zulässig.   
 

2.2  Im SO wird gem. §16 Abs. 2 Nr. 4 BauNVO die Höhe baulicher Anlagen auf max. 4,0 m über 
Geländeoberkante festgesetzt. Eine Überschreitung dieser festgesetzten Höhe ist ausschließlich 
für technische Anlagen zur Überwachung (z.B. Kamerastandorte) bis zu einer Gesamthöhe von 
8,0 m über Geländeoberkante möglich.   
 

2.3  Die Höhe der Einfriedung incl. Übersteigschutz wird auf 2,5 m über Geländeoberkante 
festgesetzt. Eine Bodenfreiheit von mind. 20 cm ist zu gewährleisten.   
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Vorentwurf 28.10.2022 
 
 

(Präambel)  
 

VORENTWURF zur Satzung  
vorhabenbezogenen selbständigen Bebauungsplan Nr. 2 

Sondergebiet „Solarpark Glendelin“  
 
 
der Gemeinde Beggerow für das Plangebiet im Nordwesten des Gemeindegebietes, westlich der 
Ortslage Beggerow an der Grenze zur Gemeinde Borrentin, auf den Flurstücken 87, 88, 89, 90, 92, 
93, 94 und 95 sowie teilweise auf den Flurstücken 18/1, 91, 97 und 115 der Flur 1 der Gemarkung 
Glendelin.  
 
Auf der Grundlage des §10 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
03.11.2017 (BGBl. I S. 3634), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 26. April 2022 (BGBl. I S. 
674) geändert worden ist, wird nach Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung Beggerow vom 
00.00.2022 folgende Satzung über den vorhabenbezogenen selbständigen Bebauungsplan Nr. 2 
Sondergebiet „Solarpark Glendelin“ der Gemeinde Beggerow bestehend aus der Planzeichnung (Teil 
A) und den Textlichen Festsetzungen (Teil B) erlassen:  
 
 
 

Hinweise  
 
1.  Wenn während der Erdarbeiten Funde oder auffällige Bodenverfärbungen entdeckt werden, ist 

gemäß §11 DSchG M-V die zuständige Untere Denkmalschutzbehörde zu benachrichtigen und 
der Fund und die Fundstelle bis zum Eintreffen von Mitarbeitern oder Beauftragten des 
Landesamtes in unverändertem Zustand zu erhalten. Verantwortlich sind hierfür der Entdecker, 
der Leiter der Arbeiten, der Grundeigentümer sowie zufällige Zeugen, die den Wert des Fundes 
erkennen. Die Verpflichtung erlischt 5 Werktage nach Zugang der Anzeige.  

 
2.  Es darf zu keiner erheblichen Beeinträchtigung der Umgebung durch Blendwirkung der 

Solarmodule kommen. Auf das Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) wird hier 
ausdrücklich hingewiesen.  

 

3x Geltungsbereiche 
Nord 151.958 m² 
Mitte 362.360 m² 
Süd 485.503 m² 

99,98 ha = 999.821 m² 

VORENTWURF zur Satzung zum 
vorhabenbezogenen selbständigen 
Bebauungsplan Nr. 2 Sondergebiet 
„Solarpark Glendelin“ der Gemeinde Beggerow

Luftbild (später Modulbelegungsplan)

Übersichtskarte

Luftbild 

Plangrundlage ist der Bestandsplan 
als Lage- u. Höhenplan M 1 : 1.000 
erstellt vom Vermessungsbüro MAB 
vom 21.07.2021 mit der Eintragung 

der vorh. Leitungen und der Flurstücks- 
grenzen (Höhenbezug DHHN 2016). 

der Gemeinde Beggerow für das Plangebiet im Nordwesten des Gemeindegebietes, westlich der Ortslage Beggerow an der Grenze zur Gemeinde Borrentin, 
auf den Flurstücken 87, 88, 89, 90, 92, 93, 94 und 95 sowie teilweise auf den Flurstücken 18/1, 91, 97 und 115 der Flur 1 der Gemarkung Glendelin. 

Auf der Grundlage des §10 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634), das zuletzt durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 26.04.2022 (BGBl. I S. 674) geändert worden ist, wird nach Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung Glendelin 

vom     .    .2022 folgende Satzung über den vorhabenbezogenen selbständigen Bebauungsplan Nr. 2 Sondergebiet „Solarpark Glendelin“ der 
Gemeinde Beggerow bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und den Textlichen Festsetzungen (Teil B) erlassen:

28.10.2022

Flurstücksgrenze

gem. §16 Abs. 2 Nr. 1 BauNVO

gem. §16 Abs. 2 Nr. 4 BauNVOHöhe der baulichen Anlagen
als Höchstmaß in m über Gelände

Grundflächenzahl als Höchstmaß

Teil B - Textliche Festsetzungen (Fortsetzung) 

Gemarkungsgrenze

vorh. Böschungen

Bundesautobahn A20 
Bundesstraße B194 

Gemeindegrenze

Verfahrensvermerke

Gebäudebestand

Flurbezeichnung

gem. §5 Abs. 4, §9 Abs. 1 Nr. 20 und Abs. 6 BauGB

Flurstücksbezeichnung

Gemarkung

Grenze des räumlichen Geltungs- 
bereiches des B-Planes Nr. 2

3. Bauweise und Baugrenzen

Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen 
zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung 
von Natur und Landschaft

gem. §9 Abs. 7 BauGB

Hinweise

M  1 : 2000

5. Flächen für Maßnahmen zum Schutz, Pflege u. Entwicklung von Natur u. Landschaft

Teil B - Textliche Festsetzungen

Verfahrensvermerke (Fortsetzung)

7. Darstellungen ohne Normcharakter 

Sonstiges Sondergebiet 
„Freiflächen-Photovoltaik" 

Baugrenze gem. §23 Abs. 3 BauNVO

6. Sonstige Planzeichen

abgemarkter Grenzpunkt

gem. §9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB

nicht abgemarkter Grenzpunkt

1. Art der baulichen Nutzung

M  1 : 15.000

gem. §9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB

M  1 : 2.000

M  1 : 7.500

Geländehöhe in m über NHN

gem. §11 Abs. 2 BauNVO

Teil A - Planzeichnung

gem. §9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB

M  1 : 15000

KAWO Ing GmbH 
Albert- Schweitzer- Str. 11 

18442 Wendorf OT Groß Lüdershagen 
tel.: +49 (0) 3831-46399-50 

email: info@kawo-ing.de 
web: www.kawo-ing.de 

VORENTWURF zur Satzung zum vorhabenbezogenen selbständigen 
Bebauungsplan Nr. 2 Sondergebiet „Solarpark Glendelin“

gem. §9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB öffentliche Straßenverkehrsfläche 
bzw. private Straßenverkehrsfläche 

gem. §9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB

gem. §9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB
2. Maß der baulichen Nutzung

4. Verkehrsflächen

Planzeichenerklärung gem. PlanZV

[Quelle: www.gaia-mv.de]

[Quelle: www.gaia-mv.de]
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